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satzung - Regensburg - HARD:LINE Festival

vom Vorstand unter der Einhaltung der Frist von vier Wochen mit der Bekanntgabe der. Tagesordnung schriftlich, per E-Mail oder Ã¼ber die offizielle Website den ... 
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SATZUNG OFFSTREAM CINEMA e.V



§1 NAME, SITZ UND GESCHÄFTSJAHR DES VEREINS 1. Der Verein führt den Namen OFFSTREAM CINEMA e.V. Der Name des Vereins kann durch einstimmigen Beschluss des Vorstands geändert werden. 2. Der Verein soll in das Vereinsregister Regensburg eingetragen werden. 3. Der Sitz des Vereins ist Regensburg. 4. Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.



§2 ZWECK UND AUFGABEN DES VEREINS 1. Zweck des Vereins ist es, das Kulturgut Film als genreübergreifende künstlerische Ausdrucksform im nichtkommerziellen Sinne, ausschließlich und unmittelbar im Sinne §52 Abs.2 Nr.5 AO und Anlage 1 zu §48 Abs.2 Nr.3a EStDV, für die Allgemeinheit zu pflegen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und vor allem seine Entwicklung maßgeblich zu fördern. Der kulturellen Bildungsarbeit und der kulturellen Teilhabe kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Fokussiert werden hier vor allem randständige Kunstformen des Mediums, deren Existenz aus kulturhistorischen und subkulturellen Blickwinkeln eine besondere Beachtung zukommen soll. 2. Das geschieht durch: a) Durchführung und Organisation der HARD:LINE Filmreihe und des HARD:LINE Festivals, mit zugehörigen Sonderveranstaltungen wie u.a. Podiumsdiskussionen und Vorträgen. b) Vertretung und Durchsetzung gemeinsamer Interessen des Vereins und ihrer Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit und Behörden. c) Aufbau und Pflege verschiedener Kommunikationsmedien: Homepage, Informationsflyer und Social Media Aktivitäten. d) Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Mitgliedern des Vereins. e) Vernetzung von Projekten und Inhalten mit anderen Filmfestivals und öffentlichen Filmveranstaltungen. f)



Organisation und Durchführung gemeinsamer Maßnahmen wie Fachtagungen, Symposien und Podiumsdiskussionen.



g) Förderung des Kulturguts Film und der Vermittlung zwischen Künstlerinnen oder Künstlern und Rezipientinnen und Rezipienten, bzw. Publikum.
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SATZUNG OFFSTREAM CINEMA e.V



§3 GEMEINNÜTZIGKEIT DES VEREINS 1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. 2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 4. Die Mitglieder erhalten in Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. 5. Es darf keine Person durch Ausgaben die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 6. Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach §3 Nr.26a EStG ausgeübt werden.



§4 MITGLIEDER DES VEREINS 1. Die Mitglieder des Vereins sollen in besonderer Weise an der Förderung randständiger Filmgenres interessiert sein. Der Verein setzt sich zusammen aus: a) Ordentlichen Mitgliedern Ordentliches und stimmberechtigtes Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person (Vertreterinnen oder Vertreter) werden, insofern ein Interesse an den Zielen des Vereins besteht. b) Fördernden Mitgliedern Es besteht die Möglichkeit fördernde Personen aufzunehmen. Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person des öffentlichen und privaten Rechts werden, welche die Tätigkeit des Vereins ideell und finanziell fördern möchte. Fördernde Mitglieder sind nicht stimmberechtigt.
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SATZUNG OFFSTREAM CINEMA e.V



§5 AUFNAHMEREGELN UND MITGLIEDSBEITRÄGE DES VEREINS 1. Ordentliche Mitglieder sind verpflichtet, sich aktiv für die Zwecke des Vereins einzusetzen, sie werden auf schriftlichen Antrag aufgenommen (auch per E-Mail). Ein Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Entscheidung ist der Antragstellerin, bzw. dem Antragsteller schriftlich oder per E-Mail mitzuteilen. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, der Antragstellerin, bzw. dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 2. Die Mitgliedschaft im Verein endet: a) Durch den Austritt des Mitglieds. Ein Austritt ist nur zum Jahresende möglich und erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand (auch per E-Mail). Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. b) Durch Auflösung der Institution (bei juristischen Personen). c) Durch den Ausschluss aus dem Verein. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es den Zwecken des Vereins zuwiderhandelt oder in schwerwiegender Weise gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat, den Mitgliedsbeitrag ein Jahr nicht entrichtet hat, oder wenn die Voraussetzungen zur Mitgliedschaft im Sinne der Satzung nicht mehr gegeben sind. Der Ausschluss entbindet nicht von der Verpflichtung zur Zahlung noch ausstehender Mitgliedsbeiträge. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. Der Vorstand hat das betroffene Mitglied vor der Mitgliederversammlung über den Ausschlussantrag zu informieren. Dem Betroffenen muss die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden, die der Mitgliederversammlung zur Kenntnis gebracht wird. Der Ausschließungsbeschluss wird dem Mitglied durch den Vorstand schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt und wird mit Zugang wirksam. 3. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Eine Rückzahlung von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden ist ausgeschlossen. 4. Die Mitglieder zahlen, nach Maßgabe einer Beitragsordnung (zunächst Gründungsprotokoll), einen Jahresbeitrag. Die Beitragsordnung wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung gültig. Dazu ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden und stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. Dieser Beitrag ist jeweils im ersten Quartal eines Geschäftsjahres zu entrichten. 5. Für fördernde Mitglieder können höhere Beiträge als für ordentliche Mitglieder beschlossen werden. 6. Der Vorstand hat über Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahresrechnung zu erstellen.



__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ 4



SATZUNG OFFSTREAM CINEMA e.V



§6 ORGANE DES VEREINS 1. Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.



§7 MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES VEREINS 1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Vereinsorgan und ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht dem Vorstand obliegen. Sie ist zuständig für folgende Angelegenheiten: a) Wahl der Mitglieder des Vorstandes für die Dauer von 2 Jahren. b) Wahl mindestens eines Kassenprüfers für die Dauer von 1 Jahr mit den Aufgaben Rechnungsprüfungen und Prüfung der Einhaltung der Satzungsvorgaben und Vereinsbeschlüsse. c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrags durch Erlass einer Beitragsordnung und deren Änderung. d) Bildung und Auflösung von Ausschüssen, Arbeits- und Projektgruppen. e) Beschlüsse zum Arbeitsprogramm. f)



Entscheidungen über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrags.



g) Ausschluss eines Vereinsmitglieds gemäß §5. h) Auflösung des Vereins 2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. Der Termin ist vom Vorstand unter der Einhaltung der Frist von vier Wochen mit der Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich, per E-Mail oder über die offizielle Website den Mitgliedern bekannt zu geben. 3. Die Kassenprüferinnen, bzw. Kassenprüfer haben die Aufgabe, die Kasse und die Konten des Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechtlich zu prüfen und dem Vorstand Bericht zu erstatten. Die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer sind verpflichtet, der Mitgliederversammlung einen mündlichen Prüfbericht zu erstatten. 4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert und der Vorstand dies beschließt oder die Einberufung von mindestens einem Viertel der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Tagesordnung vom Vorstand verlangt wird. 5. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung eine Leitung. 6. Bei der Mitgliederversammlung haben nur ordentliche Mitglieder Stimmrecht. Juristische und natürliche Personen haben je eine Stimme. 7. Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt, wenn mindestens ein Drittel der Vereinsmitglieder anwesend sind. Die __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ 5



SATZUNG OFFSTREAM CINEMA e.V



Mitgliederversammlung fasst einfache Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Stimmenthaltung wird nicht gezählt. 8. Satzungsänderungen, Änderungen des Vereinszwecks oder die Auflösung des Vereins bedürfen der Zustimmung einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.



§8 VORSTAND DES VEREINS 1. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung oder laut Gesetz der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Ihm obliegt die Führung der laufenden Geschäfte. Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. 2. Vorstand können nur natürliche Personen, also auch Vertreter von juristischen Personen werden. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei gleichberechtigten Mitgliedern, dem/die Vorsitzenden/de und dem/die stellvertretenden/de Vorsitzenden/de. Ein Vorstandsmitglied ist durch einstimmige Wahl durch die Mitgliederversammlung berechtigt, in Personalunion das Amt des Schatzmeisters zu bekleiden. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. 3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Die Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit mit schriftlicher Begründung ihren Rücktritt erklären. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die Restlaufzeit eine Ersatzperson wählen. 4. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, hierüber werden schriftliche Protokolle angefertigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. des die Sitzung leitenden Vorstandsmitglieds. 5. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts, und Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand eigenständig vornehmen. Die Mitglieder sind über diese Schritte umgehend zu informieren. 6. Buchführung und Jahresbericht unterliegen der Kassenprüfung durch einen beauftragten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer.
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SATZUNG OFFSTREAM CINEMA e.V



§9 AUFLÖSUNG DES VEREINS 1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung mit der in § 7 geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. 2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Vorsitzende, bzw. der Vorsitzende, und die stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatorinnen, bzw. Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung des Kulturgutes Film.



§10 ERRICHTUNG DES VEREINS 1. Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 01.05.2016 beschlossen. 2. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Satzung gemäß § 71 Abs. 1 BGB wird versichert.



-------------------------------------



-------------------------------------



-------------------------------------



Ort, Datum



Unterschrift, Vorsitzende/r



Unterschrift Stellvertreter/in
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satzung - HARD:LINE-Festival 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und vor allem seine Entwicklung maßgeblich zu fördern. Der kulturellen Bildungsarbeit und der kulturellen ...
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Battlefield™ Hardline 

Redwood City, CA 94065, de conformidad con la Política de privacidad de EA .... 10. Divisibilidad y vigencia. Si alguna
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Satzung 

Die Ausleihe kann von weiteren Auflagen abhÃ¤ngig gemacht werden. Eine Versendung von Urkunden und handschriftlichen BÃ¤nden ist aus konservatorischen.
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osteuropa-institut regensburg - IOS Regensburg 

GefÃ¶rderte BeschÃ¤ftigung und Rehabilitation, 6. Direkte Schaffung von. ArbeitsplÃ¤tzen, 7. GrÃ¼ndungsinitiativen, 8. EinkommensunterstÃ¼tzung fÃ¼r Arbeitslose und 9. Vorru- hestand. Ausgaben fÃ¼r Humanressourcen. Ã–ffentliche Gesamtbildungsausgaben
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osteuropa-institut regensburg - IOS Regensburg 

Institutionen beispielsweise, die verwendet werden könnten, um Arbeitsplatzsicherheit und Einkommenssicherheit zu beschrei- ben, sind der Kündigungsschutz oder die Lohnersatzleistungen. Diese beiden Indikatoren sind jedoch interdependent, multidimens
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Satzung 

Mitteilung der Tagesordnung mittels einfachem Brief oder elektronisch per Email ... a) Die endgÃ¼ltige Festlegung der Tagesordnung der Mitgliederversammlung,.
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Satzung 

zur Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und fÃ¼r die zu diesem Zweck durchge- fÃ¼hrten Veranstaltungen eine Kurtaxe. Â§ 2.
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Satzung 

Satzung Ã¼ber die Erhebung von GebÃ¼hren fÃ¼r die Benutzung der FriedhÃ¶fe der Stadt Iphofen. (FriedhofsgebÃ¼hrensatzung). Satzung. Â§ 1. GebÃ¼hrenerhebung.
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Satzung 

(BayBO) erlÃ¤sst der Markt Oberstdorf folgende Satzung: Â§ 1 Gegenstand der Satzung, Geltungsbereich. (1) Diese Satzung betrifft die Errichtung, Anbringung, ...
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Satzung 

cheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die mÃ¤nnliche Form verwendet. .... der Tagesordnung mittels einfachem Brief oder elektronisch per Email an die ...
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satzung 

und der Schatzmeister gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 2. Diese Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem an-.
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Satzung 

Jedes GebÃ¤udegrundstÃ¼ck erhÃ¤lt in der Regel eine Hausnummer. Mehrere GrundstÃ¼cke kÃ¶nnen eine gemeinsame Hausnummer erhalten, wenn die darauf ...
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Stellenausschreibung der UniversitÃ¤t Regensburg ... - Uni Regensburg 

Die UniversitÃ¤t Regensburg ist mit ihren Ã¼ber 20.000 Studierenden eine innovative und interdiszip- linÃ¤r ausgerichtete Campus-UniversitÃ¤t mit vielseitigen ...
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Stellenausschreibung der UniversitÃ¤t Regensburg ... - Uni Regensburg 

Lehrstuhl fÃ¼r Medizinische Psychologie,. Psychologische Diagnostik & Methodenlehre. Stellenausschreibung der UniversitÃ¤t Regensburg | Nummer 16.161.
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Festival 

nuevo convertido debe descubrir y poco a ... durante de toda la vida cristiana que nuestra salvación debe progresar hast
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festival 

3 jun. 2010 - remera con estampa (Owoko,. $ 78), jeans oscuro. (Pâtisserie,. $ 190) y zapatillas acordonadas. (Kickers p
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Satzung AWS 

Zu Ihrer Ernennung ist ein einstimmiger BeschluÃŸ des Vorstandescrforderlich. Ehrenmitglieder genieÃŸen die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder,. F5. Ordentliches Mitglied kann jede volljÃ¤hrige und woll geschÃ¤ftsfÃ¤hige Person werden, die ih
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Satzung 2018 

Art der Liquidation und Ã¼ber die Verwendung des ClubvermÃ¶gens zu beschlieÃŸen. Bei AuflÃ¶sung, Aufhebung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen ...
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festival 

FESTIVAL. SUPPORTING THE SANTA BARBARA POLICE YOUTH EXPLORER PROGRAM. Sunday, October 2, 2016. 9am-2pm. Franklin Element










 


[image: alt]





FESTIVAL Festival del 

11:30AM-7PM. ALCOHOL FREE EVENT HOLY EUCHARIST: 11:30AM INFO (910)567-6917. ALL ARE WELCOME. 2989 EASY ST. DUNN NC. LIVE
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FESTIVAL 

22 oct. 2016 - Makram Khoury, Akin Gazi, Lara Heller. ... a este tipo de cine para crear una historia que no encaja del
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Satzung KURAG 

Grundkapital und Aktien. 5 4 Grundkapital. (I) Das Grundkapital der Gesellschaft betrÃ¤gt â‚¬ l.533.875,64. (2) Es ist eingeteilt in StÃ¼ckaktien: a) l.662 Aktien zu je l0 ...
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Satzung des 

band Passau (DJK-DV Passau). Er ist der katholische Sportverband fÃ¼r. Leistungs- und Breitensport in der DiÃ¶zese Passau. Er ist der Dachverband der DJK ...
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Satzung AWS 

Der Verein fÃ¼hrt den Namen â€žUnabhÃ¤ngige Oberstdorfer Liste - UOLâ€œ und ist ein â€žVerein ohne Parteicharakter" im Sinne des Â§ 34 g EstG. 2. Der Verein ist eine unabhÃ¤ngige WÃ¤hlervereinigung im Sinne des bayerischen. Gemeindewahlgesetzes (GWG)
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